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Anforderungskatalog einzusetzende Kraftfahrzeuge 
 
Es gilt der für die Schülerbeförderung geltende „Anforderungskatalog für Kraftomnibusse und 
Kleinbusse, die zur Beförderung von Schülern und Kindergartenkindern besonders eingesetzt 
werden – Merkblatt für die Schulung von Fahrzeugführern“ vom 14. Juli 2005; Az.: S 33/S 
02/36.38.02 (Bekanntgemacht am 15. August 2005 VkBl. S. 604) 
 
Besondere Anforderungen an die Fahrzeuge 

 
1. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die eigesetzten Fahrzeuge innerhalb der 

vorgeschriebenen Fristen einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur 
Hauptuntersuchung bzw. Sicherheitsprüfung vorgeführt werden. Etwaige festgestellt 
Mängel sind jeweils unverzüglich abzustellen. 

 
2. Die Fahrzeuge müssen sich in einem gepflegten Zustand befinden (außen und innen). 

 
3. Die eingesetzten Fahrzeuge müssen als Schulbusse gekennzeichnet sein. 

 
4. Die Türen der eingesetzten Fahrzeuge sind so zu sichern, dass ein unbeabsichtigtes 

Öffnen nicht zu erwarten ist. Die Fußböden der Fahrzeuge sind so auszustatten, dass sie 
auch in feuchtem Zustand (Regen, Schnee) ausreichend rutschhemmend sind. 

 
5. Bei Fahrzeugausfällen ist der Auftragnehmer verpflichtet, geeignete Ersatzfahrzeuge zu 

stellen. 
 

6. Bei der Planung der einzelnen Fahrzeuge ist zu berücksichtigen, dass die erforderliche 
Anzahl der zu befördernden Schüler (vgl. Punkt 5.1) befördert werden kann. Dazu erwarten 
wir die Auflistung der zum Einsatz kommenden Fahrzeuge und Auskünfte entsprechend 
Tabelle. 
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Die Angaben sind den Vergabeunterlagen beizufügen. 


